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Thema: Börse / Depot   Fallnummer: 2008/15

Der Aktionär einer börsenkotierten Gesellschaft war aufgrund gesetzlicher Vorschriften
verpflichtet, den anderen Aktionären ein Übernahmeangebot zu unterbreiten. Die Bank
des Kunden leitete die entsprechende Mitteilung an diesen weiter. Das aus drei Seiten
bestehende Dokument schloss mit der Bemerkung, dass die Bank nichts unternehmen
werde, sofern der Kunde keinen Auftrag erteile. Der Kunde reagierte nicht. Da das
Angebot nur mässigen Erfolg zeitigte, erfolgte eine Fristverlängerung. Der Kunde erhielt
eine praktisch gleichlautende Information. Diese schloss jedoch mit der Mitteilung, dass
die Bank die Titel zur Übernahme gemäss Offerte anmelden werde, falls der Kunde nichts
unternehme. Da er wiederum nichts unternahm, war er überrascht, als er von seiner Bank
die Börsenabrechnung erhielt. Er vertrat die Meinung, die Bank hätte ihn speziell auf die
Änderung hinweisen müssen.

Der Ombudsman konnte den Kunden verstehen. Es war in der Tat so, dass sich die beiden Dokumente
in weiten Teilen deckten. Zudem wurde im zweiten Schreiben darauf hingewiesen, dass sich der
Aktionär im Rahmen der gesetzlichen Nachfrist nochmals mit demselben Pflichtangebot an die
anderen Aktionäre wende, so dass leicht der Eindruck entstehen konnte, man müsse nicht mehr
weiterlesen, habe man sich doch bereits das erste Mal entschieden. Der Ombudsman teilt deshalb die
Meinung des Kunden, die Bank habe diesen Aspekt zu wenig berücksichtigt und damit der
Konsequenz Vorschub geleistet, dass Titel einbezogen wurden, welche unter normalen Umständen
nicht angedient worden wären. Weil aber in beiden Fällen am Ende des Dokuments in klarer, auch
grafisch abgehobener Weise auf die Konsequenzen eines Nichthandelns hingewiesen wurde und nicht
bestritten werden kann, dass die Formulierung klar und eindeutig war, kann der Bank nicht
vorgeworfen werden, sie habe rechtliche Pflichten verletzt. Es würde aber sicherlich allen dienen und
Vertrauen schaffen, wenn die Bank inskünftig die Kunden bei gleich gelagerten Fällen explizit und an
prominenter Stelle darauf hinweisen würde, dass bei der zweiten Mitteilung gegenteilige Schlüsse aus
dem Stillschweigen des Kunden gezogen werden.
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